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Porsche Automobil Holding SE 

Stuttgart 

ISIN DE000PAH0004 (WKN PAH000) 

ISIN DE000PAH0038 (WKN PAH003) 

Einladung zur Hauptversammlung 

Sehr geehrte Aktionärinnen, 
sehr geehrte Aktionäre! 

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft findet am 

Mittwoch, 29. Juni 2016, 10.00 Uhr, 

in der Porsche-Arena, Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart, statt. 

Wir erlauben uns, Sie hierzu herzlich einzuladen. 



2 | 

 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses 
sowie des für die Gesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts, 
des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 (1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015)  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Konzernab-
schluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Abs. 1 AktG1 festgestellt. Die 
Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fas-
sen. 

2. Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 erzielten Bilanzgewinn 
von € 435.598.460,03 wie folgt zu verwenden:  

Verteilung an die Aktionäre: 

Ausschüttung einer Dividende von € 1,004 je Stammaktie,  
bei 153.125.000 Stammaktien sind das 

 
€ 

 
153.737.500,00 

Ausschüttung einer Dividende von € 1,010 je Vorzugsaktie,  
bei 153.125.000 Vorzugsaktien sind das 
Einstellung in die Gewinnrücklagen 

 
€ 
€ 

 
154.656.250,00 
127.204.710,03 

 
Bilanzgewinn 

 
€ 

 
435.598.460,03 

 

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 und für die prüferische Durch-
sicht des Halbjahresfinanzberichts 2016  

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,  

a) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 sowie 

b) zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzern-
Zwischenabschlusses und des Konzern-Zwischenlageberichts als Teile des Halbjah-
resfinanzberichts zum 30. Juni 2016  

zu wählen. 

 
1  Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden für die Gesellschaft gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) der Verord-

nung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft 
(SE) (SE-Verordnung) Anwendung. 
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*** 
 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts  

Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur 
berechtigt, wenn sie sich spätestens am Mittwoch, 22. Juni 2016, 24.00 Uhr, unter folgender für 
die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle 

 
Porsche Automobil Holding SE 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
General Meetings 
Postfach 20 01 07 
60605 Frankfurt am Main 
oder per Telefax: +49/(0)69/12012-86045 
oder per E-Mail: WP.HV@db-is.com 

 
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den besonderen Nachweis des Anteils-
besitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des Mittwoch, 
8. Juni 2016 (d.h. 0.00 Uhr) („Nachweisstichtag“), Aktionär der Gesellschaft waren. Hinsicht-
lich solcher Aktien, die nicht bei einem depotführenden Institut verwahrt werden, kann der 
besondere Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag auch von einem deutschen 
Notar oder einem Kreditinstitut ausgestellt werden. 
 
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der 
vorgenannten Adresse spätestens am Mittwoch, 22. Juni 2016, 24.00 Uhr, zugehen. Die An-
meldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und 
müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.  
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes er-
bracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen 
sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweis-
stichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall 
der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstich-
tag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf 
den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besit-
zen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur teilnah-
me- und stimmberechtigt, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 
ermächtigen lassen. Für die Dividendenberechtigung ist der Nachweisstichtag kein relevan-
tes Datum. 

Jede Stammaktie gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. Die Vorzugs-
aktien gewähren kein Stimmrecht. 

Vertretung bei Stimmrechtsausübung oder Teilnahme 

Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte nach entsprechender Voll-
machtserteilung auch durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise ein Kreditinstitut, eine 
Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch im Fall der Vertre-
tung des Aktionärs sind die fristgerechte Anmeldung des Aktionärs und der Nachweis des 
Anteilsbesitzes wie vorstehend beschrieben erforderlich. 
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Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt.  

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Insti-
tute oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG) sowie an Aktionärsvereinigungen 
oder Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG erteilt, so ist die Vollmachtserklärung vom 
Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Sie muss zudem vollständig sein und darf nur 
mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten daher Aktionä-
re, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG 
gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen mit der Stimmrechtsausübung be-
vollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht ab-
zustimmen.  

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehre-
re von diesen zurückweisen. 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der 
Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. Es findet 
sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, die der Aktionär bei rechtzeitiger Anmeldung und 
Nachweiserbringung erhält.  

Für Stammaktionäre wird ein Formular für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht zudem 
auf der Internetseite der Gesellschaft 

http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv  

zum Download bereitgehalten. 

Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten können der Gesellschaft an folgende 
E-Mail-Adresse elektronisch übermittelt werden: 

hv2016@porsche-se.com  

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Stammaktionären an, von der Gesellschaft be-
nannte Mitarbeiter, die Herren Dr. Peter Wohlgemuth und Dr. Holger Pittroff, als weisungsge-
bundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Erteilung einer solchen Vollmacht mit 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter ist im Vorfeld der Hauptversammlung nur mittels des 
Vollmachts- und Weisungsformulars möglich, das die Stammaktionäre zusammen mit der 
Eintrittskarte zur Hauptversammlung erhalten. Das entsprechende Formular steht auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv  

zum Download bereit. 

Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und die Erteilung von Weisungen an sie sind 
bis Dienstag, 28. Juni 2016, 10.00 Uhr, eingehend zu übermitteln; sie bedürfen der Textform. 
Die Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter per Post, per Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) sind aus-
schließlich an folgende Adresse zu richten: 

Porsche Automobil Holding SE 
Hauptabteilung Recht 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
oder per Telefax: +49/(0)711/ 911-11834 
oder per E-Mail an: hv2016@porsche-se.com 
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Weitere Rechte der Aktionäre 

Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung  
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteili-
gen Betrag von € 500.000,- erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-
ordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.  

Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung 
schriftlich zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei 
nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also Sonntag, 29. Mai 2016, 24.00 Uhr. 
Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Jedem neuen Ge-
genstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu übermitteln: 

Porsche Automobil Holding SE 
- Vorstand - 
zu Händen Frau Monique Eisemann 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart  

 
Gegenanträge von Aktionären  
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung einen Gegenantrag mit Begründung 
gegen die Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Ta-
gesordnung zu stellen. 

Gegenanträge, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 
14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversamm-
lung nicht mitzurechnen sind, also spätestens am Dienstag, 14. Juni 2016, 24.00 Uhr, zuge-
gangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite  

http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv  

zugänglich gemacht. 

In § 126 Abs. 2 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren Vorliegen ein Gegenantrag und 
dessen Begründung nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen. Diese 
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv  

beschrieben.  

Für die Übermittlung von Gegenanträgen (nebst Begründung) ist folgende Adresse maßgeb-
lich: 

Porsche Automobil Holding SE 
- Vorstand - 
zu Händen Frau Monique Eisemann 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
oder per Telefax: +49/(0)711/911-11834 
oder per E-Mail an: hv2016@porsche-se.com  

 
Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht zugänglich gemacht.  
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Gegenanträge sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich ge-
stellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträ-
ge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und fristgerechte 
Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.  

Wahlvorschläge von Aktionären  
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung einen Wahlvorschlag zur Wahl des 
Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) zu machen.  

Wahlvorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers, die der Gesellschaft unter der 
nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei 
der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spä-
testens am Dienstag, 14. Juni 2016, 24.00 Uhr, zugegangen sind, werden unverzüglich über 
die Internetseite  

http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv  

zugänglich gemacht. Die Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden. 

Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers brauchen nicht zugänglich gemacht zu wer-
den, wenn bei einer vorgeschlagenen Person nicht der Name, der ausgeübte Beruf und der 
Wohnort, oder bei einer vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht Firma und 
Sitz enthalten sind.  

Nach § 127 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei de-
ren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden müs-
sen. Diese sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv  

beschrieben. 

Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende Adresse maßgeblich: 

Porsche Automobil Holding SE 
- Vorstand - 
zu Händen Frau Monique Eisemann 
Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
oder per Telefax: +49/(0)711/911-11834 
oder per E-Mail an: hv2016@porsche-se.com 
 

Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht. 

Auskunftsrechte der Aktionäre  
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vor-
stand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht des Vor-
stands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten, Voraussetzungen darf der Vor-
stand die Auskunft verweigern. Eine ausführliche Darstellung der Voraussetzungen, unter de-
nen der Vorstand die Auskunft verweigern darf, findet sich auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter der Adresse  
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http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-
schaft € 306.250.000,00 und ist eingeteilt in 306.250.000 Stückaktien mit einem rechneri-
schen Anteil am Grundkapital von € 1,- je Stückaktie. Von den 306.250.000 Stückaktien sind 
153.125.000 Stück Stammaktien und 153.125.000 Stück stimmrechtslose Vorzugsaktien. Je-
de Stammaktie gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. Die Vorzugsak-
tien gewähren kein Stimmrecht. 

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung sind daher insgesamt 153.125.000 Stammaktien stimm-
berechtigt.  

*** 
 
 
 

Hinweis auf Internetseite der Gesellschaft 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machen-
den Unterlagen (insbesondere die unter Tagesordnungspunkt 1 vorzulegenden Unterlagen) 
und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberu-
fung der Hauptversammlung über die Internetseite  

http://www.porsche-se.com/investorrelations/hv 

abrufbar. 

Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung am 
Mittwoch, 29. Juni 2016, zugänglich sein. 

Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge, 
Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären werden ebenfalls über die oben 
genannte Internetseite zugänglich gemacht werden. 

 
Stuttgart, im Mai 2016 
Porsche Automobil Holding SE 
Der Vorstand 
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